
tücke
in

ür-
latt

als
igen
ſehr

ſche
in
eiſe
ver

die
nden

We
und
tet s

t s
ſten

aller
bend
ger's
ltene

t

blatt
Gu-
aus

dem
leſen
reis
auch
und

ihren

S.

d bis

ſeburge

Kreis
No. 70. Merſeburger

Zwei und Zwanzigſter Jahrgang.
3. Quartal.

Das preußiſche Verfaſſungswerk.
(Fortſetzung.

Durch die bisherigen Beſtimmungen wird die Freiheit der Perſon als ein
zelner und innerhalb ihres Hauſes geſichert durch die nächſtfolgenden Artikel
10. 17. aber wird die Freiheit des perſönlichen Verkehrs im bürgerlichen
Leben geſchützt. Dieſer Verkehr iſt entweder ein unmittelbarer, welcher ſich
in freien Vereinen oder Verſammlungen darſtellt, Art. 13. 15. oder ein
durch die ſchriſtſtelleriſche oder briefliche Mittheilung vermittelter Art. 10. 12.,
16. 17. (officielle Briefe ſind Petitionen.) Die Commiſſion ſelbſt zwar hat
dieſe Artikel nicht genau in der von uns angegebenen Folge ihrer Berathung unter
breitet dies kann aber für uns nicht maßgebend ſeyn, da ſie ſich zunächſt noch kritik-
los an den Regierungsentwurf anſchloß, manchmal auch auf ihren Referenten
zu warten hatte. Dagegen erſcheint uns eine in der Sache ſelbſt liegende
Gliederung der Grundrechte gar nicht ohne Bedeutung, ſowohl um ein Urtheil
über die Vollſtändigkeit derſelben als auch über die Conſequenz der einzelnen
Beſtimmungen zu gewinnen. Wir hätten ein Bewußtſein hierüber in den Mo-
tiven erwartet, allein dieſe ſelbſt haben nicht nur verſchiedene Verfaſſer (Tit. II.
von Waldeck) ſondern ſcheinen eben ſo ſehr wie die Redaction des Ganzen
bei der allgemeinen Ungeduld unter großer Eile zuſammengeſtellt zu ſeyn.

Das Recht der freien Vereinigung in ſeiner großen Bedeutung ſeit dem
April d. Js. genugſam bekannt wo es der erſte Stein des Anſtoßes für das
Haus Orleans in Frankreich wurde, war ſchon in dem Regierungsentwurf hin

länglich anerkannt worden. iDie Commiſſion hatte deshalb die Faſſung des
letztern nur herüberzunehmen und fügte nur noch Art. 15. aus Veorſicht bei,
auf den Vorſchlag von Heſſe, Abgeordn. für Solingen. Dagegen rief die
Stellung der Polizeibehörde öffentlichen Verſammlungen gegenüber eine Mei-
nungsverſchiedenheit hervor. Dr. Behnſch aus Breslan wollte derſelben kei
nerlei Art von Einſchreiten oder präventives Verbieten öffentlicher Verſamm-
lungen geſtatten ſo lange nicht Ungeſetzlichkeiten in denſelben vorgekommen.
Nachdem dieſe Anſicht verworfen war, ſtellte der Landrath Reuter aus Johan
nisburg (Pr. Preußen) den Antrag und fand auch bei 10 andern Unterſtützung
Eine Behörde darf eine Verſammlung nur dann verbieten, wenn durch dieſelbe
die Benutzung öffentlicher Plätze und Straßen gehindert werden würde, oder
Unordnung für den bürgerlichen Verkehr zu' beſorgen iſt. Aber auch dieſer
Antrag blieb in der Minorität, und es wurde dafür die Faſſung des Advokaten
Blöm aus Düſſeldorf angenommen, wie ſie in Art. 13. enthalten iſt, nachdem
zuvor noch der allgemeine Antrag von Baumſtark aus Eldena angenommen
war, daß jedenfalls eine definitive Beſtimmung über die Fälle des Verbots in
die Verfaſſung ſelbſt aufgenommen werde.

Viel umfaſſender als der Regierungsentwurf ſind die Artikel der Commiſ-
ſien (10. 12.) über die Freiheit der Preſſe. Ob die letzten Verhandlungen
über die Preſſe in dem republikaniſchen Frankreich dazu beigetragen haben Beide
Referenten, Behnſch und Ulrich, Abgeordneter von Soeſt, wichen zwar in der
Form von einander ab, ſtimmten aber in der Sache ganz miteinander überein.
Beide verwarfen die Caution als Sicherſtellung für den Staat der Regierungs
entwurf ein ſonſt ſo treues Abbild der belgiſchen Verfaſſung hatte dieſelbe
grade in dieſem Punkte verlaſſen. Beide machen den Schriftſteller für ſeine
Meinungen verantwortlich und ſuchen dagegen den Drucker u. ſ. w. gegen An-
griffe zu ſchützen. Beide wollen Preßvergehen nach dem allgemeinen Strafrecht
belangt wiſſen. Die Commiſſion amalgamirte beide Relationen, ſtrich aber
die ebenfalls von beiden aufgenommene Beſtimmung über den Gerichtshof, der
über Preßvergehen zu richten habe weil ſolche zu dem Titel von der richter
lichen Gewalt gehöre woſelbſt wir auch Art. 91. das Erforderliche finden.
Zu dem Paragragh über das Petitionsrecht hatte der Referent Windhorſt,
Juſtizcommiſſar zu Münſter, nichts zu erinnern wohl aber rief der Antrag
deſſelben Referenten über das Briefgeheimniß eine Spaltung in der Commiſſion
hervor. Zachariä, Juſtizcommiſſar aus Stettin, will ohne Ausnahme die Un-
verletzlichkeit des Briefgeheimniſſes Blöm, dem ſich noch 8 andere in einem
Minoritätsgutachten anſchließen, will dieſe wenigſtens ſo lange, als die Briefe

Mittwoch den 30. Auguſt 1848.

ſich in den Händen der Poſtanſtalt befinden. Gegen beide wird aber der An
trag des Referenten angenommen, wie er in Art. 17. enthalten iſt.

Unmittelbar an dieſe Beſtimmungen über den bürgerlichen Verkehr reihen
ſich diejenigen an, welche die perſönliche Freiheit im geiſtigen Verkehr, wie
derſelbe ſich in der Kirche und der Schule organiſirt, regeln. Zwar bildet
auch ſchon die Preſſe einen Theil des geiſtigen Verkehrs, aber dieſen, wie die
Motive zu Art. 10. ganz richtig andenten faßt der Staat noch vom bürger-
lichen Geſichtspunkte auf: dagegen bilden Kirche und Schule, dieſes Wort im
weiteſten Sinne genommen, außer ihrer bürgerlichen Seite noch ein ſelbſtſtän-
diges, rein geiſtiges Gebiet für ſich, zu dem ſich der Staat auch in ein Ver
hältniß, und ſei es auch nur ein negatives ſetzen muß. Dies iſt geſchehen
in Art. 18. 25. „„Extreme berühren ſich“ dieſer Gedanke fiel uns un
willkührlich ein, als wir die Namen der beiden Referenten über die kirchlichen
Angelegenheiten laſen. Dieſe ſind nämlich der ſtreng katholiſche Bauerband,
Profeſſor in Bonn, und Baltzer, Prediger der freien Gemeinde in Nordhauſen
zwiſchen beide als Mittelglied könnte man ſich verſucht fühlen, den proteſtan
tiſchen Freund Niemeyer aus Halle zu ſtellen. Die Commiſſion legte den
Entwurf Bauerbands ihrer Berathung zu Grunde, weshalb auch wir jeden
einzelnen Artikel deſſelben in ſeiner urſprünglichen Form vorausſchicken wollen,
um an ihm einen Faden für den ſelbſt nicht einmal in den Protocollen ganz
durchſichtigen Gang der Debatte zu gewinnen. Art. 18. nach B.

„„Der Genuß der ſtaatsbürgerlichen Rechte iſt von dem religiöſen Glau-
bensbekenntniß unabhängig. Allen Preußen wird die Freiheit des religiöſen
Bekenntniſſes und gemeinſamer öffentlicher Religionsübung zugeſichert.““

Ein Vergleich dieſes Artikels mit K. 10. des Negierungsentwurfs zeigt,
daß ſich derſelbe im allgemeinen zwar an dieſen anſchließt, daß in ihm aber
die Schlußworte, durch die der Staat gegen etwaige feindſelige Uebergriffe einer
Religionsgemeinſchaft geſichert wird geſtrichen ſind. Die Commiſſion nahm
aber den ausgelaſſenen Gedanken wenn auch in anderer Form, wieder auf,
und fügte zu der Freiheit des religiöſen Bekenntniſſes ausdrücklich noch die
Freiheit der Theilnahme an jedweder Religionsgeſellſchaft; beides auf Antrag
Baltzers. Beiläufig können wir hier gleich bemerken, daß man in mehreren
Abtheilungen den Staat durch dieſen Arkikel noch nicht hinlänglich für geſichert
hielt, weshalb unter andern die fünfte den doppelten Zuſatz beantragte: der
Jeſunitenorden bleibt aufgehoben und neue Klöſter dürfen nur mit Genehmigung
des Staats errichktet werden. Aus dem nächſtfolgenden Artikel B. laſſen wir
zunächſt nur den mittlern Satz folgen, weil dieſer als ein ſelbſtſtändiger Artikel
von der Commiſſion behandelt und in ihren Entwurf aufgenommen wurde. (20.)

„„Eine Mitwirkung des Staats bei Ernennung und Einſetzung der Ne-
ligionsdiener findet nur auf Grund beſtehender Verträge oder ſonſtiger vollgül-
tiger Rechtstitel ſtatt.““

Wachsmuth und Behnſch forderten dagegen entſchieden die Aufhebung al-
ler Patronate, ſowohl des Staats als der Privaten, nur wichen ihre einge
reichten Amendements darin von einander ab, daß der erſtere die Regulirung
der darauf beruhenden Vermögensverhältniſſe der Geſetzgebung übertrug, wo
mit auch die von Blöm und Heſſe eingereichten Vorſchläge übereinſtimmten
dagegen will Behnſch dieſelbe der betreffenden Religionsgeſellſchaft überlaſſen.
Nunmehr ſuchte ſich Bauerband jenen zu nähern indem er ſeinen Vorſchlag
dahin modificirte das Kirchenpatronat ſoll aufgehoben werden wenn die be
treffende Religionsgemeinde ſolches durch einen verſaſſungsmäßigen Beſchtuß
verlangt. Er konnte jedoch nicht durchdringen die Commiſſton verlangte die
Aufhebung der Patronate, und geſtand ihm nur ſo viel zu, daß ſie das „„iſt
aufgehoben““ mit dem „ſoll aufgehoben werden““ Blöms vertauſchte, um ei-
nerſeits alſo die Gewißheit einer Aufhebung zu geben, andererſeits aber die
Wirklichkeit derſelben erſt nach der Rechtsauseinanderſetzung der Vermögens
verhältniſſe eintreten zu laſſen. Auch damit nicht einverſtanden, reichte Bauer
band mit Niemeyer und drei andern nachträglich ein Separatvotum ein, das
wir hier noch folgen laſſen wollen, da dieſe Anſicht ſo zäh verfochten und feſt
gehalten, ſich gewiß auch in der Plenarverſammlung geltend zu machen ſuchen
wird „Inſofern der Beſchluß der Verfaſſungscommiſſion dahin geht, daß
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das Patronat aufgehoben werden ſoll, mithin über das ob der Aufhebung
jeden weitern Raum abſchließt, müſſen die Unterzeichneten ihr Minoritätsgut-
achten dahin abgeben daß ſie darauf antragen auch dies ob den einzelnen
kirchlichen Gemeinden zur Beſchlußnahme anheim zu ſtellen.

Noch mehr aber als in der Patronatsfrage gingen die Meinungen in der
Vermögensfrage der Kirche auseinander die Verhandlungen ſchwanken hin
und her es werden bei ihrer mehrtägigen Dauer ſogar Beſchlüſſe zurückge-
nommen, und am Ende, wenn man ſich auch über die ſelbſtſtändige Verwaltung
der Kirche in ihren innern wie Vermögensangelegenheiten einigt, kommt man
doch über den gegenwärtigen Beſitzſtand zu keiner Einigung, weshalb Art. 19.
über dieſen Gegenſtand ſogar weniger enthält als der Regierungsentwurf.
Wir laſſen zuerſt die betreffenden Artikel Bauerbands folgen.

Art. 19. Jede Religionsgeſellſchaft iſt in Betreff ihrer innern Angelegen-
heiten der Staatsgewalt gegenüber frei und ſelbſtſtändig. Der Verkehr der
Religionsdiener mit ihren verfaſſungsmäßigen Oberen iſt unbehindert, der Er-
laß und die Bekanntmachung ihrer Anordnungen keiner beſondern Beſchränkung
unterworfen.

A. a. Die Befähigung religiöſer Vereine als ſolcher Eigenthum zu
erwerben und zu beſitzen, wird durch das Geſetz beſtimmt. Den mit dieſer Be
rechtigung bereits beſtehenden Religionsgeſellſchaften wird das Eigenthum und
der Genuß ihrer für Cultus-, Unterrichts und Wohlthätigkeitszwecke beſtimmter
Anſtalten, Stiftungen und Fonds, ſowie die Befugniß, auch fernerhin für dieſe
Zwecke unter den geſetzmäßigen Beſchränkungen zu erwerben und zu beſitzen
gewährleiſtet. Jede Religionsgeſellſchaft verwaltet ihr Vermögen nach Maß
gabe ihrer eigenen Verfaſſung ſelbſtſtändig.

A. b. Die für die Zwecke der einzelnen Religionsgeſellſchaften erforder-
lichen Geldmittel welche durch deren fonſtiges Einkommen nicht gedeckt wer-
den, haben die betreffenden Religionsgenoſſen allein aufzubringen. Die Erhe-
bung wird durch das Geſetz geregelt. Die dem Staate, Gemeinden, Corpo-
rationen und Privaten kraft beſonderer Rechtstitel obliegenden Berpflichtungen
bleiben fortbeſtehn.

Es entſtand zuerſt die Frage wer iſt Beſitzer des Kirchenvermügens, die
Einzelgemeinde oder die Geſammtkirche? Gegenüber der Anſicht Batuerbands,
welcher dem Staate gegenüber nur die Geſammtkfirche kennt und als Katholik
auch nur kennen kann, und dem ſich auch Behnſch anſchloß, ſtellte ſich Baltzer
auf die Seite der Einzelgemeinde in folgendem Amendement: die Beſitzthümer
der religiöſen Gemeinſchaften ſind Eigenthum der Einzekgemeinde, und ver
bleiben ihr bei confeſſionellen Veränderungen oder Trennung nach. Maßgabe
eines gleichzeitig zu erlkaffenden Geſetzes. Eine Vermittelung zwiſchen beiden
Anſichten verſuchte Berends durch den Vorſchlag das Kirchengut iſt Eigen
thum der religiöſen Einzelgemeinde, ſofern es nicht einem größern Verbande
im Staate gemeinſam gehört. Weitere Beſtimmungen in welchen Fällen
eine Theilung des Kirchenvermögens verlangt werden könne, welchen Punkt
Zachariä zur Sprache brachte wurden von Waldeck durch die Frage ob in
der Verfaſſungsurkunde überhaupt etwas über die Folgen confeſſionekler Tren
nung hinſichtlich des Corporationsvermögens der betreſſenden Religionsgefell
ſchaft aufzunehmen ſey abgeſchnitten. Jn dieſer Frage ergab ſich nämlich,
wodurch ſie als verneint angeſehen wurde, Stimmengleichheit. Bei dieſem Er-
folg gab Behnſch nebſt zehn andern ein Minoritätsgutachten zu Protokolk, in
welchem er die Aufnahme des Grundſatzes die Beſitzthümer der religiöſen
Gemeinſchaften ſind Eigenthum der einzelnen religiöſem Vereine im Staate
in die Verfaſſung verlangt.

(Fortfetzung folgt.)

Ueber die Beaufſichtigung der Volksſchule
durch Geiſtliche.

populäre Anſprache an Preußens Bürger in der Stadt und
auf dem Lande über nothwendige Verbeſſerung des Volks
ſchulweſens. Dieſer kleine Aufſatz zeichnet ſich vor vielen
andern von den Wellen der Tagesliteratur emporgetriebenen
durch ruhige Haltung und manche beifallswerthe Anſicht vor-
theilhaft aus ich unterſchreibe ohne Bedenken alles was
der Verfaſſer über den Wegfall des Schulgeldes bei Unbemit-
telten, tüchtige Bildung der Jugend, Verfetzung der Lehrer in
eine ſorgenfreiere, weniger demüthigende Lage beibringt. Auch
erſcheint es mir vollkommen zeit- und zweckgemäß, über dieſe

eine ruhige Anſicht, ein ſicheres Urtheil verbreiten zu helfen.
Man kann aber Neues und Beſſeres wünſchen, ohne das
Alte zu entſtellen und mit ungerechten Vorwürfen zu über-
häufen. Aus dieſem Grunde finde ich mich veranlaßt, in
einzelnen Punkten gegen den Verfaſſer aufzutreten und na
mentlich die Beaufſichtigung der Schule durch die Geiſtlichen

die theoretiſche Bildung ſondern auch

Lehren.
weder wie man am beſten leſen ſchreiben, rechnen lehre,
noch welches der naturgemäßeſte Weg ſey, um den kindlichen
Geiſt in die Geheimniſſe der äußern und innern Welt ein
zuführen und das Herz für alles Wahre, Gute und Schöne zu
erwärmen wir verſtehn nichts von Disciplin, wir können durch
aus keine richtige Anleitung geben wie man mit Kindern
umgehen, das ſittlich kranke heilen, das fehlende beſfern, das

Jm 67. Stück des hieſigen Kreisblattes findet ſich eine iſf

einer kurzen Beleuchtung zu unterwerfen. Man weiß daß
dieſe Frage zum Uebermaaß und Ueberdruck erörtert iſt,
auch gehört wenig Scharfblick dazu, um vorauszuſehn, wie
ſie entſchieden werden wird. Es dürfte daher überflüſſig er-
ſcheinen ihr auch nur noch ein Wort zu widmen, da, wo
es eine Streitfrage zwiſchen Betheiligten iſt, verfehlt das

Gewicht aller Gründe doch meiſtentheils den beabfichtigten
Zweck, faſt immer trübt ein kaum vermeidlicher Anflug von
Partheilichkeit die Klarheit des Blickes, das Urtheil wird

durch vorſchwebende Perfönlichkeiten beſtochen, und jeder
bleibt bei ſeiner Meinung. Wenn es aber bisher auch im
mer mein Grundſatz war, mit lautloſem Schweigen an die-

ſen, wie an ähnlichen tief verletzenden Angriffen vorüberzu-
gehn, denen die Mitglieder des geiſtlichen Standes jetzt ſo

oft ausgeſetzt ſind, mit welcher Liebe, welchem ſittlichen Ernſt
ſie ſich auch immer der neuen Zeit mögen angeſchloſſen ha-
ben wenn ich auch offen bekenne, daß ich den Tag ſegnen
würde, wo ich das Aufſehergeſchäft über die Schule in die
unbeneideten Hände anderer Jnſpectoren niederkegen dürfte,
leiteten mich blos perſönliche Rückſichten und nicht vielmehr
höhere Jdeen, wenn ich auch feſt vertraue, daß die alles aufklä
rende und richtende Zukunft hier wie überall die verſagte
Gerechtigkeit bringen wird, ſo halte ich es doch für eine
moraliſche Pflicht, da das Schweigen zu brechen, wo man
bewußt oder unbewußt daran arbeitet, das öffentliche Urtheil
zu unſerer Verkleinerung irrezuleiten. Das thut der Ver-
faſfer des erwähnten Aufſatzes. Er ſtellt die Verwandſchaft,
die vermöge des Bildungsganges und des Erziehungsberufs
das Amt des Geiſtlichen mit dem des Lehrers verbindet,
gänzlich in Abrede. So wenig ein Juſtizrath, meint er,

Anleitung zum Pflügen und Säen geben kann, ſo wenig
ein Gerber tauglich iſt, die Arbeiten eines Tiſchlers zu be
urtheilen, fo wenig ſind wir Geiſtliche fähig, als ſolche die
Leiſtungen eines Volksſchullehrers zu würdigen kömmt es

doch vor, ſo iſt dies etwas rein Zufälliges.
Es fehlt uns, das liegt in jenem Vergleich, nicht nur

die practiſche nicht
nur die Einſicht in der Sache, ſondern auch die Uebung im

Wir verſtehen nichts von Methodik, wir wiſſen

geſunde einer höhern Vollkommenheit entgegenführen müſſe.
Ueber alles ſind wir im Unklaren, was zur Erziehung und
zum Unterrichte gehört uns fehlen die vernünftigen Begriffe
über den Zweck der Volksſchule, wie über die Mittel, ihn

am ſicherſten zu erreichen fehlen die richtigen Einſichten von
den Grundkräften der menſchlichen Seele, der naturgemäßen
Entwickelung des kindlichen Geiſtes der charakteriſchen Ei
genthümlichkeit jugendlicher Gemüther, auch darauf über
Fleiß, Treue, Geſchick, Kenntniſſe, Bildung und Haltung

des Lehrers ein treffendes Urtheil zu fällen, verſtehn wir uns
eben ſo wenig, als der Juſtizrath auf's Pflügen.

Tages und Lebensfragen durch alle Klaſſen der Geſellſchaft Wenn der Verfaſſer folche Schulinſpectoren gekannt hat,
ſo verdenke ich es ihm nicht, daß er ſie der Unfähigkeit be

züchtigt. Jch hätte es auch gethan am geeigneten Orte und
zwar mit Schmerz: denn es i
haben, die man völlig

ſt verketzend, Vorgeſetzte zu
überſieht, ja es iſt Verrath an der

heiligen Sache der Jugendbildung, ſolche Aufſeher den Schu
len zu beſtellen. Jch gebe ferner zu, daß es manche Geiſt-
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liche von mangelhaften pädagogiſchen Kenntniſſen und Ein-
ſichten giebt dieſe aber werden im Bewußtſein ihrer Schwäche
dem Lehrer am wenigſten reſormirend nahe getreten ſeyn.

Wenn aber nun den Geiſtlichen die Fähigkeit, Volksſchulen
zu beaufſichtigen, völlig abgeſprochen, wenn es als Regel
mit kaum einigen Ausnahmen hingeſtellt wird, daß ihnen
dieſe Qualification abgehe, wenn ſie dadurch in der Achtung
des Publikums herabgeſetzt werden ſollen ſo erwähne ich
zu ihrer Ehrenrettung Folgendes: zu ihrer Ehrenrettung
ſage ich, denn Ehrgeiz kann mich nicht abhalten, der Lö-
ſung eines Bandes entgegenzutreten, das wahrlich nach mehr
als einer Seite hin gedrückt haben dürfte.

Wir Geiſtliche werden in langen mühevollen Jahren
durch die ernſte Schule eines wiſſenſchaftlichen Denkens hin-
durch geführt, im reiferen Mannesalter erſt treten wir in
das Amt, ſollte nicht dadurch ſchon für ein gereifteres
Urtheil Vieles gewonnen werden Was das Material des
Wiſſens betrifft, ſo werden wir auf Schulen und Univer-
ſitäten in denſelben Lehrgegenſtänden wie der Lehrer un-
terrichtet, warum ſollen wir denn ſchlechterdings weniger
wiſſen und können als er? Unſere ganze erhabene und ſchöne
Aufgabe iſt keine andere, als die, daß wir der Bildung der
Menſchheit in Liebe alle Kräfte und alles Denken zuwenden
und doch verſtehn wir ſo wenig von der Bildung der her-
anwachſenden Menſchheit, als der Gerber von Hobeln und
Poliren. Es iſt der Zweck alles ernſten Studiums und,
wenn es recht betrieben wird auch ſeine lohnende Frucht,
eine höhere Welt und Lebensanfchauung zu gewinnen und
ſich des Zweckes, der Gründe, des Zuſammenhanges der
Dinge klar bewußt zu werden und mit diefer Ausrüſtung
ſollte man nichts anfangen können beim Blick auf die Volks-
ſchule, die Erziehung der Jugend! Die ſittliche Kräftigung
des heranwachſenden Geſchlechts wird uns in's Gewiſſen ge
fchoben, pädagogiſche Lectüre durch die Jntereſſen des Stan-
des und der Zeit in die Hand gedrückt, hat man denn
wirklich auch oft den guten Willen gezeigt, durch eingehende
Unterredungen zu prüfen, ob wir etwas von Schulwiſſen-
ſchaften und Jugenderziehung verſtehen Pädagogik und
Katechetik gehören zu unfern Berufswifſenſchaften nicht nur,
daß wir auf Univerſitäten Vorleſungen darüber gehört, wir
ſind auch meiſt daſelbſt Mitglieder pädagogiſcher und kate
chetiſcher Seminare geweſen, hilft denn das alles gar nichts
zu der fraglichen Befähigung? Es iſt nicht Ausnahme, nein,
es iſt Regel, daß wir nach der Univerſitätszeit ein Lehramt
bekleiden, wir lernen meiſt viele Jahre lang die faure Mühe
des Unterrichtens durch eigene Erfahrnng kennen, wir find
gefetzlich verpflichtet, einen Eurſus bei einem Schullehrerſe-
minar zu machen, und die voraufliegenden Schul und Uni-
verſitätsſtudien möchten doch wohl eben ſo ſchwer wiegen,
als die Jahre, welche der Lehrer von Fach in der Präpa-
randen Anſtalt verlebt hat wir werden endlich im practi-
ſchen Schulweſen von der Staatsbehörde geprüft und
trotzdem geht uns alle theoretiſche und practiſche Befähigung
ab, eine Schule zu beauffichtigen trotzdem bleiben wir der
Juſtizrath dem pflügenden und ſäenden Landmann gegen-
über, trotzdem gehört es zu den erſten Forderungen der Zeit,
daß wir aus unferm Jnſpectorat verdrängt, daß wir alles
Einfluſſes auf die Volksſchule beraubt werden, die im Preu-
ßiſchen ſelbſt unter dieſer mangelhaften Beaufſichtigung eine
ſolche ruhmvolle Höhe erreicht hat Mit völliger Ruhe, liebe
Mitbürger, überlaſſe ich die Entſcheidung darüber ob jene
uns ſo ſchonungslos vorgeworfene Untüchtigkeit bei der über
wiegenden Mehrzahl feſt ſteht, eurem parteiloſen und ein-
ſichtsvollen Urtheil; nur das laßt mich hinzufügen, daß mir

Erbſchaft.

die Bewahrung eures koſtbarſten Erdenſchatzes, eurer Kinder,
daß mir ihre Entfaltung zur ſchönſten Menſchlichkeit eben
ſo warm am Herzen liegt, als jedem Andern, unter welche
Aufſeher die Volksſchule auch immer geſtellt werden möge.

Da ich es nicht liebe durch den Zaun zu ſtechen und
aus dem Hinterhalte Pfeile abzuſenden, hier auch von ver
letzender Abſicht gar nicht die Rede iſt, ſondern nur von un
abweislicher Rechtfertigung da es mir allezeit und beſon-
ders in dieſer Zeit zur Ehre des Mannes zu gehören ſcheint,
ſeine Meinung freimüthig und offen zu ſagen, ſo ſoll dieſem
Aufſatz meine Namensunterſchrift nicht fehlen.

Triebel, Paſtor.

Der getäuſchte Univerſalerbe.
Ungefähr ein halbes Jahr vor ſeinem Tode ſtand

Apffel, der bekanntlich dem Straßburger Theater ſein gro-
ßes Vermögen vermachte, auf dem Broglie (Platz vor dem
Theater) mit einem Jugendfreunde, Herrn St. und ſagte
zu demſelben, indem er ſich gegen das Theater wandte
„Es iſt doch eine Freude, fo vor feinem Univerſalerben zu
ſtehen. Herr St. fah ſich um und gewahrte Niemanden,
als ſich felbſt, dem Apffel gegenüber, drückte ihm die Hand
und dankte ihm für die in Ausſicht habende freundſchaftliche

Er ſagte auch zu Hauſe: „Apffel wird mich
wohl in ſeinem Teſtamente bedeutend bedenken.“ Als nun
daſſelbe eröffet wurde und man das Theater als Univerſal-
erbe bedacht fand, ward dem Herrn St erſt der Sinn
jener Rede deutlich, und die ganze Stadt lacht darüber, was
um ſo mehr geſchehen kann da Herr St. ſelbſt zu den

begütertſten Perſonen gehört.

Charade.Das Ganze zwängt von Kindesbein
Den Geiſt des armen Menſchen ein.
Vom Ganzen iſt das Dritt' ein Stück.
Das Zweit' erblickt man nur vereint,
Und Anfang zu verkünden ſcheint.
Das Erſte bleibt nie gern zurück.

Auflöſung des Sylben-Räthſels in Nr. 68. Windbeutel.

Bekanntmachungen.
(577) Nothwendiger Verkauf.
Königl. Land- und Stadtgericht Merſeburg.

Das dem Johann Gottlieb Ronniger und deſſen Ehe
frau Johanne Chriſtiane geb. Werner gehörige, in der Stadt

Merſeburg belegene, unter Nr. 592. des Hypothekenbuchs
und Nr. 274. des Brandkataſters eingetragene Haus und
Hof in der Burgſtraße auf der Domfreiheit mit Nebenhauſe
in der grünen Gaſſe, welche Ein Gebäude bilden, abgeſchätzt
auf

7855 Thlr. 9 Sgr. 11 Pf.,
zufolge der, nebſt Hypothekenſchein und Bedingungen, in
unſerer Regiſtratur einzuſehenden Taxe, ſoll am

30. October 1848, Vormittags 10 Uhr,
an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

(1261) Licitation.Das Ausweißen der Keuſchberger Pfarrwohnung, ſo
wie einige andere kleinere Reparaturen ſollen
Sonntag den 3. September, Nachmittags 3 Uhr,

an Ort und Stelle an den Mindeſtfordernden liecitirt wer-
den. Die Bedingungen werden im Termin bekannt gemacht.
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1248) Bekanntmachung.Die politiſchen Ereigniſſe der neueſten Zeit haben auch
in landwirthſchaftlicher Beziehung mehrfache wichtige Jn-
tereſſen in Anregung gebracht, welche eine reifliche Berathung
und Beſchlußnahme dringend erheiſchen.

Wir haben demnach hierzu eine außerordentliche Ver-
eins Verſammlung auf
kommenden Sonnabend den 2. September e.

Vormittags 10 Uhr,
im Fiſchhauſe hierſelbſt anberaumt, und erſuchen die verehr-
lichen Mitglieder hierdurch, Sich in Berückſichtigung der
großen Wichtigkeit der in derſelben zur Berathung kommen-
den Gegenſtände, bei dieſer Verſammlung recht zahlreich be
theiligen zu wollen.

Merſeburg, den 27. Auguſt 1848.

Der Vorſtand des landwirthſchaftlichen Pereins
für den Merſeburger Kreis.

v. Rode, Dieck,Regierungs Rath. Rittergutsbeſitzer.
Clarus,

Rittergutsbeſitzer.

(1252) 10 Thaler Belohnung.Jn der Nacht vom 17. zum 18. d. M. iſt in der Nähe
von Merſeburg ein Stück Kupferdraht des Telegraphen
der Eiſenbahn geſtohlen.

Jn der Nacht vom 23. bis 24. ſind abermals Dieb-
ſtähle durch Einbruch in die Wärterbuden Nr. 14. und Nr.
15. begangen.

Demjenigen welcher den Thäter ſo entdeckt und zur
Anzeige bringt, daß derſelbe zur geſetzlichen Beſtrafung ge-
zogen werden kann, wird eine Belohnung von

40 Thalernhierdurch zugeſichert.
Weißenfels, den 26. Auguſt 1848.

Der Abtheilungs Jngenieur und Baumeiſter
Simon.

(1251) Mannſchießen in Merſeburg.
Zur Theilnahme an dem vom 3. bis inel. 10. Sep-

tember e. ſtattfindenden Mannſchießen mit Stand und
Bürſchbüchſen werden alle Schießluſtige und Freunde der
geſelligen Unterhaltung freundlichſt eingeladen.

Merſeburg, den 25. Auguſt 1848.
Das Direetorium der Bürger-Scheiben-

Schützen- Geſellſchaft.

(12533) Auetion. Mittwoch den 13. September
ſollen auf dem Dom Nr. 269., Eingang in die Grünegaſſe,
von früh 8 Uhr ab Schränke, Tiſche, Stühle, Sophas, Bett
ſtellen ein Waſchkeſſel, weibliche Kleider, gefertigte Pelz-
wagren und mehrere andere Sachen, gegen gleich baare Be-
zahlung verſteigert werden. Auch ſind daſelbſt 14 Gehen
Gebirgs Kartoffeln zu verkaufen.

(1258) Anzeige. Daß ich meinen bisherigen Wohn
ort Naumburg verlaſſen und mich in Merſeburg an
der Stelle meines verſtorbenen Colleg. des Hrn. Dr. Ehr-
hardt als practiſcher Arzt niedergelaſſen habe, zeige ich
hierdurch an.

Merſeburg, den 27. Auguſt 1848.
Dr. J. Gruber, homöop. Arzt,

wohnhaft Roßmarkt Nr. 505.
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(1254) Anzeige. An dem künftigen Sonntag den
3. September abzuhaltenden Zuge des Vürgervereins nach
Mücheln kann ſich Jedermann betheiligen, welcher ſich
bei dem Hutmachermeiſter Hrn. Vogel in die Liſte eintra
gen läßt. Perſonen welchen das Gehen zu beſchwerlich
iſt, können ſich in Wagen oder zu Pferde dem Züge an-
ſchließen. Abgang 6 Uhr Morgens.

Der Bürgerverein.

(1257) e Anzeige.Ein junger Mann, welcher die Handlung erlernen will,
findet unter annehmbaren Bedingungen in meiner Material-
waaren Handlung Aufnahme und kann ſogleich eintreten

L. Zimmermann, Neumarkt 862.
(1250) Bei Franz Littfas in Naumburg a. S.

iſt ſo eben erſchienen:
Beſchreibung der am 20. Auguſt 1848 ab

gehaltenen Volksverſammlung zu Naumburg a. S.,
nebſt den dabei gehaltenen Reden, à Exemplar 1 Sgr.
(Bei Abnahme von 60 Exempl. 5 Sgr. Rabatt.)

Wider Junken und Pfaffen. Ein Wort der
Warnung an den Bürger und Landmann, von der
Volksverſammlung in Magdeburg, à Exempl. 1 Sgr.
(Bei Abnahme von 60 Exempl. 5 Sgr. Rabatt.

Volkskatechismus der Altenburger Ne-
publikaner, à Exempl. 1 Sgr. (Bei Abnahme von 60
Exempl. 5 Sgr. Rabatt.)

(1249) Der conſtitutionelle Verein des Merſebur-
ger Landkreiſes wird

am 2. September, Nachmittags 2 Uhr,
im Thüringiſchen Hofe zu Merſeburg,

ſeine Beſprechungen über Gemeindeverfaſſung und
Grundſteunern fortſetzen. Glaſewald.

(1255) Einladung. Zum Erntefeſt mit Tanzver-
gnügen in Leung als Sonntag den 3. September, ladet
ergebenſt ein Wittwe Hartenſtein.
(1259) Schwein-Ausſchießen.

Sonntag den 3. September e. ſoll bei mir ein Schwein
ausgeſchoſſen werden. Einlage 10 Sgr. Jeder Mitſchie-
ßende erhält Abende Wurſtſuppe und Bratwurſt „„gratis.““
Anfang Punkt 2 Uhr Nachmittags.

Zu gleicher Zeit wird das Erndte-Dankfeſt mit
Muſtk gefeiert, wozu ergebenſt einladet

Weller in Löpitz.
(1256) Geſucht. Auf dem Rittergute Weg witz

wird ſofort ein tüchtiger Pferdeknecht geſucht.

Der Pfarrherr,von Charlotte Birch-Pfeiffer,
mehrere Theaterfreunde.

Marktpreiſe vom 26. Augnſt.
r ſg. pf. thl.ſg. Pf. thl.ſg.pf. thleſg. vf.

Weizen 1

(1260) Um Wiederholung des intereſſanten Schauſpiels:

bitten

25 bis 2 --Gerſte 25 bis 1
Roggen 1 1 3 bis 1 3 9] Hafer 13 9 bis 213

r Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bis
n Donnerstag Abend gefälligſt einzuſenden.
Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben Redigirt von Carl Jurk in Merſeburg.
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